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RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS

Nr. 21/2004
	Betreff:
	Anwendung des Landeskollektivvertrages für das Lehrpersonal - Hinweise


Sehr geehrte Frau Direktorin,

sehr geehrter Herr Direktor,
bei den letzten Direktorentagungen und in mehreren Anfragen an das Schulamt wurde der dringende Wunsch geäußert, dass noch einige offene Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung des Landeskollektivvertrages für das Lehrpersonal geklärt werden, um eine einigermaßen ein​heitliche Vorgangsweise an den Schulen zu erreichen.

 

Es handelt sich dabei um folgende Bereiche:

        Nachholen nicht geleisteter Stunden: Nicht geleistete Unterrichts​stunden wegen Abwesen​heit einer Schulklasse (z.B. bei Lehrfahrten, Lehrausflügen, Lehrausgängen u. ä.) sind von Seiten der be​troffenen Lehrpersonen einzubringen. Wegen höherer Gewalt nicht planbare Ausfälle sind hingegen nicht einzubringen. 

Der Ausfall von Unterrichtsstunden für Lehr​perso​nen bei unterrichtsbegleitenden Veran​staltungen ist in der Regel aufgrund der zu Be​ginn oder im Laufe des Schuljahres erfolg​ten Planung voraussehbar. Das Schulamt vertritt die Auffassung, dass das Nachholen die​ser Stun​den - aufgrund von Kriterien, die vom Lehrerkollegium festgelegt werden - im Laufe des gesamten Schuljah​res erfolgen kann. Die Einbringung dieser Stun​den ist somit im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 des Einheitstextes der Landeskollektivver​träge (LKV)für das Lehrpersonal sowie der orga​nisatorischen Autonomie der Schulen vor Ort zu regeln bzw. zu vereinbaren. Auf diese Art und Weise kann unter anderem vermieden werden, dass Lehrpersonen an ihrem freien Tag zur Einbringung von Stunden an die Schule gerufen werden.

Nicht geleistete Stunden sind Ressourcen der Schule. Laut Art.13, Absatz 4 des Landesgesetzes Nr.12 vom 29. Juni 2000 über die Autonomie der Schulen haben die Direktoren die Aufgabe, die personellen Ressourcen bestmöglich einzusetzen. Somit haben die Direktoren die Pflicht, für das Einbringen nicht geleisteter Stunden zu sorgen.

 

        Überstunden und unterrichtsbegleitende Veranstaltungen: Den Lehrpersonen der Mit​tel- und Oberschule mit einer Lehrstuhlverpflichtung von weniger als zwanzig Wo​chenstun​den kön​nen keine Überstunden für die Durchführung von unterrichtsbegleitenden Veran​staltungen ausbezahlt werden. Sollten die zur Verfügung stehenden Auffüllstunden laut Art.6, Absatz 2 b) LKV   (ma​ximal fünfzig Prozent der Auffüllstunden dürfen für den Bereitschaftsdienst und un​terrichts- begleitende Veranstaltungen verwendet werden) sowie jene Stundenanzahl, die dafür vom Lehrerkollegium im Rahmen „der bis zu 220 Stunden“ festgelegt werden, nicht genügen, müssen allfällige diesbezüglich erforderliche Mehrleistungen unentgeltlich er​bracht werden.

Lehrpersonen der Mittel- und Oberschule mit einer Lehrstuhlverpflichtung von 20 Wo​chen​stunden können laut Art. 6, Absatz 4 LKV für die Durchführung von unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen bis zu zehn Überstunden vergütet werden. Diese werden dem der Schule zugeteilten Kontingent entnommen. 

Für die Lehrpersonen der Grundschule bestimmt der Artikel 5 Absatz 6 des Einheitstex​tes, dass für die Abwicklung dieser Tä​tigkeiten, die über den täglichen Unterrichtsstun​denplan hinausgehen, jede Schule ein jährliches Überstundenkontingent einrichtet und im Rahmen des Team​unterrichtes alter​nativ dazu für die entsprechend geleisteten Stunden Zeitausgleich vorse​hen kann. Das Wort „alternativ“ ist in dem Sinne zu verstehen, dass jene Stunden, die durch Zeitaus​gleich abgegolten werden, vom Überstundenkontingent für die unterrichts- begleitenden Veranstaltungen in Abzug zu bringen sind. Die frei geworde​nen Ressourcen bleiben zur Verfügung der Schule.

        Für den Unterricht erforderliche zusätzliche Arbeitszeit: Für die für den Unterricht er​forderliche zusätzliche Arbeitszeit von in der Regel “bis zu 220 Stunden“  laut Art. 8 LKV dürfen keine Überstunden vergütet werden, da diese Tätigkeiten auf jeden Fall zum Berufsbild der Lehrperson gehören.

         Überstunden und für den Unterricht erforderliche zusätzliche Arbeitszeit der Lehrper​sonen: Unterrichtsüberstunden laut Art.5 und 6 LKV können unabhängig von der Leistung der „bis zu 220 Stunden“ laut Art.8 LKV ausbezahlt werden, zumal es sich um zwei getrennte, von einander unab​hängige Bereiche handelt.

         Einheitliche Vorgangsweise in Zusammenhang mit den  Auffüll- bzw. Überstunden: Es wird empfohlen, die Abrechnung der Auffüllstunden und Überstunden laut Art.5 und 6 LKV anhand eines Formblattes, das von jeder Lehrperson fortlaufend ajour gehalten wird und am Ende des Schuljahres von der Lehrperson und dem Direktor unterschrieben wird, vorzunehmen. Nicht notwendig erscheint hingegen ein schriftlicher Rechenschaftsbericht über die für den Unterricht erforderliche zusätzliche Arbeitszeit von „ bis zu 220 Stunden“ laut Art.8 LKV mit Ausnahme des Nachweises über die verpflichtenden Stunden der kollegialen Planung und Koordinierung in Fach- und Arbeitsgruppen laut Art.8, Absatz 2 c) LKV.

Mit freundlichen Grüßen

DER SCHULAMTSLEITER

Dr. Peter Höllrigl
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